
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Allgemeine Geschäftsbedingungen     
(Stand: 01.01.2007) 
 
§1 Geltung der Bedingungen 
 
Die Lieferungen, Leistungen und Angebote des Unternehmers erfolgen aus-
schließlich aufgrund dieser Geschäftsbedingungen. Gegenbestätigungen des Be-
stellers unter Hinweis auf seine Geschäfts- bzw. Einkaufsbedingungen wird 
hiermit widersprochen. 
 
§2 Angebote und Vertragsabschluß 
 
1. In Prospekten, Anzeigen usw. enthaltene Angebote sind - auch bezüglich der 
Preisangaben - freibleibend und unverbindlich. An speziell ausgearbeitete An-
gebote hält sich der Unternehmer 24 Werktage ab dem Datum des Angebotes 
gebunden. 
 
2. Nebenreden, Änderungen, Ergänzungen und/oder sonstige Abweichungen 
von den vorliegenden Geschäftsbedingungen sind nur gültig, wenn der Unter-
nehmer insoweit sein Einverständnis erklärt hat. Derartige Vereinbarungen sind 
schriftlich zu treffen. 
 
3. Angaben in Angeboten und/oder Auftragsbestätigungen des Unternehmers, 
die auf einem offensichtlichen Irrtum beruhen, namentlich einem Schreib- oder 
Rechenfehler, verpflichten den Unternehmer nicht. Vielmehr gilt die offensicht-
liche gewollte Erklärung. 
 
4. Die Angebotsunterlagen, Zeichnungen, Beschreibungen, Muster und Kosten-
voranschläge des Unternehmers dürfen ohne dessen Genehmigung weder wei-
tergegeben, veröffentlicht, vervielfältigt noch sonstwie Dritten zugänglich ge-
macht werden. Auf Verlangen sind die Unterlagen ohne Zurückhaltung von Ko-
pien zurückzugeben. 
 
 
§3 Preise, Preisänderungen 
 



1. Die Preise schließen die gesetzliche Umsatzsteuer, die gesondert auszuweisen 
ist, ein. 
 
2. Die Preise verstehen sich ohne die Kosten für Verpackung und Fracht. 
 
3. Soweit zwischen Vertragsabschluß und vereinbartem und/oder tatsächlichem 
Lieferdatum mehr als sechs Monate liegen, gelten die zur Zeit der Lieferung o-
der der Bereitstellung gültigen Preise des Unternehmers; übersteigen die Preise 
die zunächst vereinbarten um mehr als 10%, so ist der Besteller berechtigt, vom 
Vertrag zurückzutreten. 
 
 
§4 Lieferzeiten 
 
1. Liefertermine oder -fristen, die verbindlich oder unverbindlich vereinbart 
werden können, bedürfen der Schriftform. Verbindlichkeit ist nur dann gegeben, 
wenn eine diesbezügliche ausdrückliche Erklärung des Unternehmers erfolgt ist. 
 
2. Der Unternehmer hat Verzögerungen und/oder die Unmöglichkeit seiner Lie-
ferungen und Leistungen nur dann zu vertreten, wenn er, seine gesetzlichen Ver-
treter oder Erfüllungsgehilfen das Leistungshindernis vorsätzlich oder grob fahr-
lässig herbeigeführt haben. 
 
Dieser Grundsatz gilt insbesondere bei höherer Gewalt, Streik, Aussperrung, be-
hördlichen Anordnungen usw., auch wenn die Hindernisse bei Lieferanten des 
Unternehmers oder deren Unterlieferanten eintreten. 
 
Dementsprechend bleibt die richtige und rechtzeitige Selbstbelieferung des Un-
ternehmers vorbehalten. 
 
Die Dauer einer vom Besteller im Falle der Leistungsverzögerung nach den ge-
setzlichen Vorschriften zu setzenden Nachfrist wird auf zwei Wochen festgelegt, 
die mit Eingang der Nachfristsetzung beim Unternehmer beginnt. 
 
 
§5 Versand und Gefahrübergang 
 
1. Die Gefahr geht auf den Besteller - sofern er Unternehmer ist - über, sobald 
die Sendung an die den Transport ausführende Person übergeben worden ist o-
der zwecks Versendung das Werk des Unternehmers verlassen hat. Wird der 
Versand auf Veranlassung des Bestellers verzögert oder nicht ausgeführt, geht 
die Gefahr mit der meldung der Versandbereitschaft auf ihn über. 
 
2. Auf Wunsch des Bestellers werden Lieferungen in seinem Namen und auf 
seine Rechnung versichert. 



 
 
§6 Gewährleistung 
 
1. Ist die vom Unternehmer erbrachte Leistung bzw. der Liefergegenstand man-
gelhaft, darf der Unternehmer nach seiner Wahl Ersatz liefern oder nachbessern. 
Mehrfache Nachbesserungen sind zulässig, soweit der Besteller Unternehmer 
ist. 
 
2. Die Gewährleistungspflicht beginnt mit dem Datum der Lieferung bzw. der 
Abnahme und beträgt bei einem Unternehmen ein Jahr, soweit nicht gesetzlich 
zwingend eine längere Gewährleistungsfrist vorgeschrieben ist. Bei Verbrau-
chern gilt bei Reparaturen von gebrauchten beweglichen Sachen eine Gewähr-
leistungspflicht von einem Jahr. Ansonsten gelten die gesetzlichen Regelungen. 
 
3. Offensichtliche Mängel bei Werkleistungen können nach Abnahme nicht 
mehr gelten gemacht werden. Ansonsten sind zwecks Erhaltung von Gewähr-
leistungsansprüchen des Bestellers derartige Mängel dem Unternehmer unver-
züglich, spätestens jedoch innerhalb von zwei Wochen nach Lieferung schrift-
lich mitzuteilen. Die mangelhaften Gegenstände sind in dem Zustand, in dem sie 
sich im Zeitpunkt der Festellung des Mangels befinden, zur Besichtigung durch 
den Unternehmer bereit zu halten.  
 
4. Unwesentliche, zumutbare Abweichungen in den Abmessungen und Ausfüh-
rungen - insbesondere bei Nachbestellungen - berechtigen nicht zu Beanstun-
dungen, es sei denn, daß die absolute Einhaltung ausdrücklich vereinbart worden 
ist. Technische Verbesserungen sowie notwendige technische Änderungen gel-
ten ebenfalls als vertragsgemäß, soweit sie keine Verschlechterung der 
Gebrauchstauglichkeit darstellen. 
 
5. Werden Betriebs- oder Wartungsanweisungen des Unternehmers nicht be-
folgt, Änderungen an den Produkten vorgenommen, Teile ausgewechselt oder 
Verbrauchsmaterialien verwendet, die nicht den Originalspezifikationen ent-
sprechen, so entfällt jede Gewährleistung, wenn der Besteller eine entsprechen-
de substandierte Behauptung, daß erst einer dieser Umstände den Mangel her-
beigeführt hat, nicht widerlegt. 
 
6. Eine Haftung für normale Abnutzung ist ausgeschlossen. 
 
7. Schlägt die Nachbesserung oder die Ersatzlieferung fehl, kann der Besteller 
nach seiner Wahl Herabsetzung des Preises oder Rückgängigmachung des Ver-
trages zu verlangen. 
 
8. Die vorstehenden Regelungen dieses Paragraphen gelten nicht für den Ver-
kauf bereits gebrauchter Gegenstände. Bei Verbrauchern gilt für diese eine Ge-



währleistungsfrist von einem Jahr. Unternehmern werden gebrauchte Gegens-
tände unter Ausschluß jeglicher Gewährleistung geliefert. 
 
9. Steht der Unternehmer dem Besteller über seine gesetzlichen Verpflichtungen 
hinaus zur Erteilung von Auskünften hinsichtlich der Verwendung seines Pro-
duktes zur Verfügung, so haftet er gemäß §7 nur dann, wenn hierfür ein beson-
deres Entgelt vereinbart wurde. 
 
 
§7 Haftungsbegrenzung 
 
Schadensersatzansprüche aus positiver Forderungsverletzung, aus Verschulden 
bei Vertragsabschluß und aus unerlaubter Handlung, die nicht gleichzeitig auf 
der Verletzung einer vertraglichen Hauptleistungspflicht durch den Unternehmer 
beruhen, sind sowohl gegen den Unternehmer als auch gegen dessen Erfüllungs- 
bzw. Verrichtungsgehilfen ausgeschlossen, soweit der Schaden nicht vorsätzlich 
oder grob fahrlässig verursacht wurde. Dies gilt nicht für Schadensersatzansprü-
che aus Eigenschaftszusicherungen, die den Besteller gegen das Risiko von 
Mangelfolgeschäden absichern sollen. Schadensersatzansprüche nach dem Ge-
setz über die Haftung für fehlerhafte Produkte (PrdHG) bleiben ebenso unbe-
rührt wie eine Haftung für Schäden an Leben, Körper und Gesundheit. 
 
 
§8 Eigentumsvorbehalt 
 
1. Bis zur Erfüllung aller Forderungen, die dem Unternehmer aus jedem Rechts-
grund gegen den Besteller zustehen, behält sich der Unternehmer das Eigentum 
an den gelieferten Gegenständen vor (Vorbehaltsgegenstände). 
 
2. Der Besteller ist verpflichtet, Pfändungen der Vorbehaltsgegenstände dem 
Unternehmer unverzüglich schriftlich anzuzeigen und die Pfandgläubiger von 
dem Eigentumsvorbehalt zu unterrichten. Der Besteller ist nicht berechtigt, die 
ihm unter Eigentumsvorbehalt gelieferten Gegenstände - außer in den Fällen der 
folgenden Ziffern - zu veräußern, zu verschenken, zu verpfänden oder zur Si-
cherheit zu übereignen. 
 
3. Erfolgt die Lieferung für einen vom Besteller unterhaltenen Geschäftsbetrieb, 
so dürfen die Gegenstände im Rahmen einer ordnungsgemäßen Geschäftsfüh-
rung weiter veräußert werden. In diesem Fall werden die Forderungen des Be-
stellers gegen den Abnehmer aus der Veräußerung bereits jetzt an den Unter-
nehmer abgetreten. Bei Weiterveräußerung der Gegenstände auf Kredit hat sich 
der Besteller gegenüber seinem Abnehmer seinerseits das Eigentum vorzubehal-
ten. Die Rechte und Ansprüche aus diesem Eigentumsvorbehalt gegenüber sei-
nem Abnehmer tritt der Besteller hiermit an den Unternehmer ab. 
 



4. Eine etwaige Be- oder Verarbeitung der Vorbehaltsgegenstände durch den 
Besteller nimmt dieser für den Unternehmer unentgeltlich vor. Bei Verarbei-
tung, Verbindung, Vermischung oder Vermengung der Vorbehaltsgegenstände 
mit anderen nicht dem Unternehmer gehörenden Waren steht dem Unternehmer 
der dabei entstehende Miteigentumsanteil an der neuen Sache im Verhältnis des 
Faktoren-Wertes der Vorbehaltsgegenstände zu der übrigen verarbeiteten Ware 
zum Zeitpunkt der Verarbeitung, Verbindung, Vermischung oder Vermengung 
zu. 
 
Erwirbt der Besteller das Alleineigentum einer neuen Sache, so sind sich die 
Vertragspartner darüber einig, daß der Besteller dem Unternehmer im Verhältnis 
des Faktoren-Wertes der verarbeiteten bzw. verbundenen, vermischten oder 
vermengten Vorbehaltsgegenstände Miteigentum an der neuen Sache einräumt 
und diese unentgeltlich für den Lieferanten verwahrt. 
 
Werden die Vorbehaltsgegenstände zusammen mit anderen Waren, und zwar 
gleich, ob ohne oder nach Verarbeitung, Verbindung, Vermischung oder Ver-
mengung weiter veräußert, so gilt die oben in Ziffer 3 vereinbarte Vorausabtre-
tung nur in Höhe des Faktoren-Wertes der Vorbehaltsgegenstände, die zusam-
men mit den anderen Waren weiter veräußert worden sind. 
 
5. Werden die Vorbehaltsgegenstände vom Besteller bzw. in dessen Auftrag als 
wesentliche Bestandteile in das Grundstück eines Dritten eingebaut, so tritt der 
Besteller schon jetzt gegen den Dritten oder den, den es angeht, etwa entstehen-
de Forderungen auf Vergütung mit allen Nebenrechten, einschließlich der Ein-
räumung einer Sicherungshypothek an den Unternehmer ab. 
 
6. Werden Vorbehaltsgegenstände als wesentliche Bestandteile in das Grund-
stück des Bestellers eingebaut, so tritt dieser schon jetzt die aus einer Veräuße-
rung des Grundstücks oder von Grundstücksrechten entstehenden Forderungen 
mit allen Nebenrechten an den Unternehmer ab. 
 
7. Wenn der Wert der für den Unternehmer nach den vorstehenden Bestimmun-
gen bestehenden Sicherheiten den Wert der Forderungen des Unternehmers - 
nicht nur vorübergehend - um insgesamt mehr als 10% übersteigt, so ist der Un-
ternehmer auf Verlangen des Bestellers zur entsprechenden Freigabe von Si-
cherheiten seiner Wahl verpflichtet. 
 
8. Erfüllt der Besteller seine Verpflichtungen gegenüber dem Unternehmer nicht 
oder nicht pünktlich und/oder wirkt er in unzulässiger Weise auf die unter Ei-
gentumsvorbehalt gelieferten Gegenstände ein, so kann der Unternehmer unbe-
schadet des im zustehenden Anspruchs auf Erfüllung des Vertrages die Gegens-
tände herausverlangen, sofern eine dem Besteller zur Erfüllung seiner Verpflich-
tungen gesetzte angemessene Frist erfolglos verstrichen ist. Hat der Besteller 
den Vertrag erfüllt, so hat der Unternehmer die Gegenstände zurückzugeben. 



Die vorstehende Regelung gilt nicht für Abzahlungsgeschäfte, die dem Verbrau-
cherkreditgesetz unterliegen. 
 
 
 
 
§9 Zahlung 
 
1. Soweit nichts anderes vereinbart ist, sind die Rechnungen des Unternehmers 
nach Rechnungsstellung ohne Abzug zahlbar. 
 
2. Die Ablehnung von Schecks oder Wechseln behält sich der Unternehmer aus-
drücklich vor. Die Annahme erfolgt stets nur erfüllungshalber. Diskont- und 
Wechselspesen gehen zu Lasten des Bestellers und sind sofort fällig. 
 
3. Wenn dem Unternehmer Umstände bekannt werden, die die Kreditwürdigkeit 
des Bestellers in Frage stellen, dieser insbesondere einen Scheck nicht einlöst 
oder seine Zahlungen einstellt, ist der Unternehmer berechtigt, die gesamte 
Restschuld fällig zu stellen, auch wenn er Schecks angenommen hat. Zudem ist 
der Unternehmer in diesem Fall berechtigt, Vorauszahlungen oder Sicherheits-
leistungen zu verlangen. 
 
4. Stellt der Besteller seine Zahlungen endgültig ein und/oder wird ein Konkurs-
verfahren über sein Vermögen oder ein gerichtliches oder außergerichtliches 
Vergleichsverfahren beantragt, so ist der Unternehmer auch berechtigt, von dem 
noch nicht erfüllten Teil des Vetrages zurückzutreten. 
 
5. Der Unternehmer ist berechtigt, trotz anders lautender Bestimmung des Be-
stellers, Zahlungen zunächst auf dessen ältere Schulden anzurechnen. Der Un-
ternehmer wird den Besteller über diese Art der erfolgten Verrechnung infor-
mieren. Sind bereits Kosten und Zinsen entstanden, so ist der Unternehmer be-
rechtigt, die Zahlung zunächst auf diese Kosten, dann auf die Zinsen und zuletzt 
auf die Hauptleistung anzurechnen. 
 
6. Gerät der Besteller in Zahlungsverzug, so ist der Unternehmer berechtigt, den 
gesetzlichen Verzugzinss zu fordern. Die Geltendmachung eines darüber hi-
nausgehenden Verzugsschadens des Unternehmers bleibt vorbehalten. Dem Be-
steller bleibt es in den vorbezeichneten Fällen unbenommen, einen geringeren 
Schaden nachzuweisen, der dann maßgeblich ist. 
 
7. Die Aufrechnung seitens des Bestellers ist ausgeschlossen, soweit es sich 
nicht um rechtskräftige festgestellte oder vom Unternehmer nicht bestrittene 
Gegenforderungen handelt. 
 
 



§10 Anwendbares Recht, Gerichtsstand, Teilnichtigkeit 
 
1. Für diese Geschäftsbedingungen und die gesamte Rechtsbeziehung zwischen 
Unternehmer und Besteller gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland, aus-
genommen sind jedoch das CSIG und UN-Kaufrecht. 
 
2. Soweit der Besteller Kaufmann im Sinne des Handelsgesetzbuches ist, juristi-
sche Person des öffentlichen Rechts oder öffentlichrechtlichen Sondervermö-
gens ist, ist der Geschäftssitz des Unternehmers ausschließlicher Gerichtsstand 
für alle sich aus dem Vertragsverhältnis unmittelbar oder mittelbar ergebenden 
Streitigkeiten. 
 
3. Sollte eine Bestimmung in diesen Geschäftsbedingungen unwirksam sein oder 
werden, so wird hiervon die Wirksamkeit aller sonstigen Bestimmungen und 
Vereinbarungen zwischen Unternehmer und Besteller nicht berührt. 
 



 

Allgemeine Geschäftsbedingungen 
für Bauverträge mit dem Metallbauerhandwerk 

der Fachrichtung Konstruktionstechnik 
 
 
1. Geltungsbereich 
 
Für alle vom Auftragnehmer übernommenen Aufträge gelten vorrangig die 
nachstehenden Geschäftsbedingungen sowie ergänzend die Verdingungsord-  
nung für Bauleistungen (VOB, Teil B, DIN 1961) in der bei Vertragsschluß gül-
tigen Fassung. 
Die VOB, Teil B, ist als Anlage beigefügt. 
Die Geschäftsbedingungen die und VOB, Teil B, haben Vorrang vor abweichen- 
den Einkaufs- oder ähnlichen Bedingungen des Kunden. Bei laufenden Ge-
schäftsbeziehungen bilden sie die Grundlage für alle weiteren Geschäfte. 
 
 

2. Angebote und Angebotsunterlagen 
 
2.1 Angebote sind für die Dauer von 24 Werktagen ab Datum des Angebots 
 verbindlich, soweit nichts anderes bestimmt ist. 
 
2.2 Die zu dem Angebot gehörigen Unterlagen, wie Abbildungen, Zeichnun-
gen,  Gewichts- und Maßangaben, sind nur annähernd maßgebend, soweit sie   
 nicht ausdrücklich als verbindlich bezeichnet sind. 
 
2.3 Alle Eigentums- und Urheberrechte an dem Angebot und sämtlichen Unter-
 lagen dürfen ohne Genehmigung des Anbieters weder weitergegeben, ver-
 öffentlicht oder vervielfältigt noch für einen anderen als den vereinbarten 
 Zweck benutzt werden. 
 
2.4 Behördliche oder sonstige Genehmigungen sind vom Auftraggeber auf  ei-
gene Kosten zu beschaffen. Der Auftragnehmer hat hierzu notwendige  Unter-
lagen dem Auftraggeber zur Verfügung zu stellen. 
 
2.5 Sämtliche Nebenarbeiten (z.B. Maurer-, Stemm-, Verputz-, Zimmermanns-, 
 Erd-, Elektro-, Malerarbeiten) sind im Angebot nicht enthalten, sofern sie 
 nicht in Positionen gesondert mit Menge und Preis aufgeführt sind. Falls sie 
 vom Auftragnehmer ausgeführt werden, sind sie gesondert zu vergüten. 
 
2.6 Gerüste, Strom- und Wasseranschlüsse sind bauseits zu stellen. 
 



2.7 Während der Ausführung der Arbeiten ist für die Aufbewahrung von  Bau-
stoffen und Werkzeugen etc. und zum Aufenthalt für die ausführenden  Arbeit-
nehmer ein verschließbarer Raum bauseitig kostenlos zur Verfügung    zu stel-
len. Leitungen und Einrichtungsgegenstände gehen in die Obhut des  Auftrag-
gebers über. 
 
2.8 Montage, die aus vom Auftragnehmer nicht zu vertretenden Gründen  aus-
geführt bzw. wiederholt werden, sind gesondert zu vergüten. 
 
 

3. Auftragserteilung 
 
Aufträge kommen erst nach schriftlicher Bestätigung zustande. Dies gilt auch 
für durch Vertreter vermittelte Aufträge. Abweichende Bestätigungen gelten als   
neue Angebote. Das Schriftformerfordernis entfällt bei nachträglichen Nebenab-
reden, Änderungen und Ergänzungen des Auftrages.  
 
 

4. Preise 
 
4.1 Die Preise verstehen sich inklusive der gesetzlich festgelegten  Mehr-
wertsteuer, die gesondert auszuweisen ist.  
 
4.2 Der Auftragnehmer ist berechtigt, bei Dauerschuldverhältnissen sowie bei 
 Vereinbarungen, die Liefer- oder Leistungsfristen von mehr als 4 Monaten 
 nach Vertragsabschluß enthalten, Verhandlungen über eine Preisanpas-   
 sung zu verlangen, wenn nachstehende Positionen eine Erhöhung erfahren: 
    Preise für das insgesamt benötigte material ab Vertragsabschluß oder 
    Lohn-, Lohnnebenkosten durch gesetzliche oder tarifliche Veränderun- 
    gen oder 
 die Mehrwertsteuer. 
 
4.3 Für nachträglich verlangte Über-, Nacht-, Sonn- und Feiertagsstunden   
 sowie  für den Auftragnehmer unvorhersehbare Arbeiten unter erschwerten 
 Bedingungen werden tarifliche Zuschläge und Zulagen berechnet. 
 
4.4 Für den Fall einer teilweisen oder vollständigen Vertragsauflösung (Ver-
 tragskündigung) durch den Auftraggeber ohne wichtigen Grund kann der 
 Auftragnehmer die Rechte nach §8 Nr. 1 Absatz VOB, Teil B, oder eine 
 Pauschale in Höhe von 10% des gekündigten Auftragswertes geltend ma-
 chen, wobei der Auftraggeber berechtigt ist, den Beweis eines geringeren 
 Schadens zu führen. 
 
 
 



5. Zahlungen 
 
5.1 Für alle Zahlungen gilt §16 VOB, Teil B. 
 
5.2 Die Zahlungen sind ohne jeden Abzug zu leisten, soweit nichts anderes 
 vereinbart ist. 
 
5.3 Wechselzahlungen sind nur bei besonderer Vereinbarung zulässig. Akzepte 
 oder Kundenwechsel werden nur erfüllungshalber angenommen; die hierbei 
 anfallenden Kosen und Spesen gehen zu Lasten des Zahlungspflichtigen. 
 Werden die Zahlungsbedingungen nicht eingehalten oder wird ein Scheck 
 bzw. ein Wechsel nicht eingelöst, so werden sämtliche offenstehenden  For-
 derungen fällig. 
 Nach fruchtlosem Ablauf einer vom Auftragnehmer gesetzten Nachfrist 
von  12 Werktagen, verbunden mit Kündigungsandrohung, ist er sodann berech
 tigt, den Vertrag schriftlich zu kündigen und die Arbeiten einzustellen so-
wie  alle bisher erbrachten Leistungen nach Vertragspreisen abzurechnen und 
 Schadenersatzansprüche zu stellen.  
 
 

6. Lieferzeit und Montage 
 
6.1 Sind Ausführungsfristen nicht vereinbart, so ist mit den Arbeiten unverzüg-
 lich nach Auftragsbestätigung, spätestens jedoch 12 Werktage nach Auffor-
 derung durch den Auftraggeber, zu beginnen, sofern der Auftraggeber die 
 nach Ziffer 2 erforderlichen Unterlagen beigebracht hat, ein ungehinderter 
 Montagebeginn an der Baustelle gewährleistet und eine eventuell verein-
bar- te Anzahlung beim Auftragnehmer eingegangen ist. 
 
6.2 Verzögern sich Aufnahme, Fortführung oder Abschluß der Arbeiten aus 
 Gründen, die der Auftraggeber zu vertreten hat, und schafft er nicht unver-
 züglich Abhilfe auf Verlangen des Auftragnehmers, so kann dieser bei Auf-
 rechterhaltung des Vertrages Schadenersatz gemäß §6 Nr. 6 VOB, Teil B 
 verlangen oder dem Auftraggeber eine angemessene Frist zur  Vertragser-
füllung setzen und erklären, daß er den Vertrag nach fruchtlosem  Ablauf der 
Frist kündigen werde. 
 Für den Fall der Kündigung steht dem Auftragnehmer neben seinem bis 
 dahin entstandenen Werklohn ein Anspruch auf Ersatz der Mehraufwen-
 dungen zu, die er zum Beispiel (neu) für das erfolglose Angebot sowie       
 die Aufbewahrung und Erhaltung des geschuldeten Gegenstandes machen 
 mußte. 
 
 

7. Abnahme und Gefahrübergang 
 



Mit der Abnahme geht die Gefahr auf den Auftraggeber über. 
Gerät der Auftraggeber mit der Abnahme in Verzug, so geht die Gefahr im Ver-
zugszeitpunkt auf ihn über. Das gleiche gilt, wenn die Montage aus Gründen, 
die der Auftraggeber zu vertreten hat, unterbrochen wird, und wenn der Auftrag-
nehmer die bis dahin erbrachten Leistungen einvernehmlich in die Obhut des 
Auftraggebers übergeben hat. 
Das Objekt ist nach Fertigstellung der Leistung abzunehmen. Dies gilt auch für   
in sich abgeschlossene Teilleistungen. 
Im übrigen gelten die §§7 und 12 der VOB, Teil B. 
 
 

8. Gewährleistung und Schadenersatz 
 
8.1 Die Geltendmachung offensichtlicher Mängel nach Abnahme ist  ausge-
schlossen. Nicht offensichtliche Mängel sind innerhalb der  maßgeblichen Ge-
währleistungsfrist nach §13, VOB, Teil B zu rügen. 
 
8.2 Aufrechnung mit anderen als unbestritten oder rechtskräftig festgestellten 
 Forderungen ist ohne vorherige gegenseitige Vereinbarung nicht statthaft. 
 
8.3 Unwesentliche, zumutbare Abweichungen in den Abmessungen und Aus-
 führungen insbesondere bei Nachbestellungen berechtigen nicht zu Be- an-
standungen, es sei denn, daß die Einhaltung von Maßen und Farbtönen  aus-
drücklich vereinbart worden ist. Technische Verbesserungen sowie not- wendige 
technische Änderungen gelten ebenfalls als vertragsgemäß, soweit  sie keine 
Wertverschlechterung darstellen. 
 
8.4 Bei Anfall von Schneid-, Schweiß-, Auftau- und/oder Lötarbeiten hat der 
 Auftragnehmer den Auftraggeber auf die damit verbundenen Gefahren hin-
 zuweisen. Der Auftraggeber ist verpflichtet, den Auftragnehmer auf etwai-
ge  Gefahren (z.B. Feuergefährlichkeit in Räumen oder von Materialien) auf-
 merksam zu machen und alle Sicherheitsmaßnahmen (z.B. Stellung von 
 Brandwachen, Feuerlöschmaterial usw.) zu treffen. 
 
8.5 Über das Vorstehende hinausgehende Ansprüche insbesondere auf Scha-
 denersatz, Vertragsstrafen oder entgangenen Gewinn sind ausgeschlossen,   
 es sei denn, sie beruhen auf einer vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Ver-
 tragsverletzung des Auftragnehmers oder seines gesetzlichen Vertreters   
 oder Erfüllungsgehilfen. 
 Schadenersatzansprüchen nach dem Gesetz über die Haftung für fehlerhafte 
 Produkte (ProdHaftG) bleiben unberührt. 
 
 

9. Eigentumsvorbehalt 
 



9.1 Gelieferte Gegenstände (Vorbehaltsgegenstände) bleiben bis zur vollstän-
 digen Erfüllung sämtlicher Ansprüche Eigentum des Auftragnehmers. 
 
9.2 Der Auftraggeber ist verpflichtet, Pfändungen der Vorbehaltsgegenstände 
 dem Auftragnehmer unverzüglich schriftlich anzuzeigen und die 
Pfandgläu- biger von dem Eigentumsvorbehalt zu unterrichten. 
 Der Auftraggeber ist nicht berechtigt, die ihm unter Eigentumsvorbehalt 
 gelieferten Gegenstände zu veräußern, zu verschenken, zu verpfänden      
 oder zur Sicherheit zu übereignen. 
 
9.3 Erfolgt die Lieferung für einen vom Auftraggeber unterhaltenen Geschäfts-
 betrieb, so dürfen die Gegenstände im Rahmen einer ordnungsgemäßen 
 Geschäftsführung weiter veräußert werden. In diesem Fall werden die For-
 derungen des Auftraggebers gegen den Abnehmer aus der Veräußerung  be-
reits jetzt an den Auftragnehmer abgetreten. Bei Weiterveräußerung der  Ge-
genstände auf Kredit hat sich der Auftraggeber gegenüber seinem Ab- nehmer 
das Eigentum vorzubehalten. Die Rechte und Ansprüche aus die-   sem Eigen-
tumsvorbehalt gegenüber seinem Abnehmer tritt der Auftragge-   ber hiermit an 
den Auftragnehmer ab. 
 
9.4 Werden die Vorbehaltsgegenstände vom Auftraggeber bzw. im Auftrag des 
 Auftraggebers als wesentliche Bestandteile in das Grundstück eines Dritten 
 eingebaut, so tritt der Auftraggeber schon hetzt gegen den Dritten oder den, 
 den es angeht, etwa entstehende Forderungen auf Vergütung mit allen Ne-
 benrechten einschließlich der Einräumung einer Sicherheitshypothek, an   
 den Auftragnehmer ab. 
 
9.5 Werden Vorbehaltsgegenstände als wesentliche Bestandteile in das Grund-
 stück des Auftraggebers eingebaut, so tritt der Auftraggeber schon jetzt die 
 aus einer Veräußerung des Grundstücks oder von Grundstücksrechten ent-
 stehenden Forderungen mit allen Nebenrechten an den Auftragnehmer ab. 
 Übersteigt der Wert der für den Auftragnehmer bestehenden Sicherheiten 
 seine Forderungen nicht nur vorübergehend um mehr als 10%, so ist der 
 Auftragnehmer auf Verlangen des Auftraggebers zur entsprechenden  Frei-
gabe von Sicherheiten nach seiner Wahl verpflichtet. 
 
9.6 Erfüllt der Auftraggeber seine Verpflichtungen gegenüber dem Auftragneh-
 mer nicht oder nicht pünktlich oder wirkt er in unzulässiger Weise auf die 
un-  ter Eigentumsvorbehalt gelieferten Gegenstände ein, so kann der Auftrag-
 nehmer unbeschadet des ihm zustehenden Anspruchs auf Erfüllung des  Ver-
trages die Gegenstände herausverlangen, sofern eine dem Auftraggeber  zur Er-
füllung seiner Verpflichtung gesetzte angemessene Frist erfolglos ver- strichen 
ist. Hat der Auftraggeber den Vertrag erfüllt, so hat der Auftrag- nehmer die Ge-
genstände zurückzugeben. Die vorstehende Regelung gilt   nicht für Abzah-
lungsgeschäfte. 



 
 

10. Gerichtsstand 
 
Sind beide Vertragsparteien Vollkaufleute, so ist ausschließlicher Gerichtsstand 
der Geschäftssitz des Auftragnehmers. 
 
 

11. Rechtsgültigkeit 
 
Sind einzelne der vorgenannten Vertragsbestimmungen ganz oder teilweise 
nicht Vertragsbestandteil geworden oder unwirksam, so bleibt der Vertrag im 
übrigen wirksam. 


